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 ■ STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Amt der Kärntner Landesregierung

In  der  Kärntner  Landesverwaltung  wird  nachstehende 
Planstelle zur Besetzung ausgeschrieben:

Abteilung 1 - Landesamtsdirektion
Eine Planstelle im „Rechtskundigen Verwaltungsdienst“ in 

Teilbeschäftigung (40 %) bei der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (befristetes Dienstverhältnis)

Bewerber:innen  um diese  Planstelle  haben  nachzuwei-
sen:  abgeschlossenes  Studium  der  Rechtswissenschaften; 
profunde, einschlägige Kenntnisse im Bereich des Familien-
rechts,  des Kinder- und Jugendhilferechts und der Kinder-
rechte sowie mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich, 
insbesondere in der Beratung und Begleitung von Kindern 
aus getrennten Familien; Erfahrung im wissenschaftliches Ar-
beiten  und  Erstellen  von  einschlägigen  Stellungnahmen; 
Führerschein der Klasse B.

Erwünscht  sind:  profunde  Kenntnisse  und  mehrjährige 
Berufserfahrung in der rechtlichen und psychosozialen Bera-
tung von minderjährigen Gewaltopfern; Profunde Kenntnisse 
und mehrjährige  Berufserfahrung in  Mediation;  Kenntnisse 
im Bereich Psychologie und psychosoziale Beratung.

Tätigkeitsbeschreibung: Einzelfallarbeit – Beratung; Verfas-
sung von juristischen Stellungnahmen aus kinderrechtlicher 
Sicht  zu  Landes-  und  Bundesgesetzesentwürfen;  diverse 
Stellungnahmen zu kinderrechtlich  relevanten Themenstel-
lungen, die sich aus der KiJA-Arbeit ergeben.

Entlohnung: Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz, 
Entlohnungsschema V, Modellfunktion „Verwaltung / Admi-
nistration  Spezialist:innen“,  Mindestbruttoentgelt  von 
€  4.324,62  (in  Vollbeschäftigung  100  %),  in  der  Entloh-
nungsklasse  13,  Entlohnungsstufe  1,  eine  höhere  Entloh-
nungsstufe kann sich durch Anrechnung von Vordienstzeiten 
ergeben.

Dienstverhältnis:  befristetes  Dienstverhältnis  in  Teilbe-
schäftigung (40 %)

Dienstorte: Klagenfurt am Wörthersee
Bewerbungen werden nur dann in das Auswahlverfahren 

miteinbezogen,  wenn  diese mit  dem dafür  vorgesehenen 
Bewerbungsformular (online befüll- bzw. downloadbar unter 
www.ktn.gv.at/Service/Stellenausschreibungen) erfolgen, die 
angestrebte Planstelle ausdrücklich (Bezeichnung laut Aus-
schreibung) im Bewerbungsformular angeführt wird, die Auf-
nahme- bzw. Ernennungserfordernisse - entsprechend den 
dienstrechtlichen Bestimmungen des Kärntner Dienstrechts-
gesetzes 1994 - von den Bewerber:innen erfüllt werden, die 
Bewerber:innen die österreichische Staatsbürgerschaft besit-
zen, die Bewerber:innen die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift entsprechend der angestrebten Verwendung beherr-
schen,  männliche Bewerber  den Präsenz-  bzw.  Zivildienst 
abgeleistet  haben  oder  eine  Untauglichkeitsbescheinigung 
nachweisen  können  und  diese  bis  spätestens  9.  Februar 
2024 einlangen.

Gemäß § 12 Abs. 2 des Kärntner Landes-Gleichbehand-
lungsgesetzes 2022 (K-LGlBG 2022), hat die Ausschreibung 
den Hinweis zu enthalten, dass Bewerbungen von Männern 
besonders erwünscht sind, weil  der Anteil  der Männer im 
Wirkungsbereich der Dienstbehörde für die ausgeschriebene 
Verwendung oder Funktion unter 50 Prozent liegt.

Bewerber:innen, welche die in der Ausschreibung als ver-
pflichtend angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist nicht erfüllen oder die erforderlichen Unter-
lagen nicht beibringen, sind in das Objektivierungsverfahren 
nicht einzubeziehen. 

Für alle Bewerber:innen, die die in der Kärntner Landes-
zeitung  geforderten  Ausschreibungskriterien  erfüllen,  setzt 
sich das Objektivierungsverfahren aus folgenden Verfahrens-

schritten zusammen:  1.)  Analyse und Beurteilung der Be-
werbungsunterlagen. Auf Grund des Ergebnisses der Vorse-
lektion  werden die zehn bestgereihten Bewerber:innen zu 
einem 2.) Interview eingeladen. Die mathematische Zusam-
menführung der Ergebnisse (50 % Vorselektion, 50 % Inter-
view) ergibt die Endreihung.

Es wird ausdrücklich darauf  aufmerksam gemacht,  dass 
ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder Aufwendungen im Hin-
blick auf die Teilnahme an Auswahlverfahren nicht möglich 
ist.

Klagenfurt am Wörthersee, am 17. Jänner 2024

Für die Kärntner Landesregierung:
MMag. Günther W u r z e r, MBA

Amt der Kärntner Landesregierung

Ausschreibungen  Schulleitungen  landwirtschaftliche  Be-
rufs- und Fachschulen

1. Eine Stelle als Schulleitung an der LFS BZ Litzlhof
Dienstverhältnis:  1.  September  2024  bis  31.  August 

2028
Zwingende Voraussetzungen: Langjährige Praxis als Lehr-

person  im  landwirtschaftlichen  Schulwesen;  Unterrichtser-
fahrung  an  einer  Landwirtschaftlichen  Fachschule;  Positive 
Einstellung zur Land- und Hauswirtschaft; Strategische Aus-
richtung des schulischen Bildungsangebotes; Kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Unterrichts; Kompetenzen und Praxis 
im Projekt- und Qualitätsmanagement (QMS); Erfahrungen 
in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen.

Managementerfordernisse: 
Persönliche Kompetenz: Verantwortungsbereitschaft, Ver-

halten als Vorbild in dienstlich verlangten Verhaltensweisen, 
Ausdrucksfähigkeit  und  Auftreten,  Kreativität,  Entschei-
dungsfähigkeit,  Engagement,  Belastbarkeit,  Selbstreflexion 
und Selbstentwicklung.

Soziale  Kompetenz:  Kooperations-  und  Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit zur Motivation und Füh-
rung von Mitarbeiter*innen, Konfliktfähigkeit.

Methodenkompetenz: strategisches Denken, Planen und 
Organisieren, wirtschaftliches Denken und Handeln.

Wünschenswerte  Voraussetzungen:  digitale  Kompeten-
zen; Bereitschaft zur Repräsentation der Fachschule in der 
Öffentlichkeit auch außerhalb der regulären Unterrichtszeiten. 

Hinweis: Die Bewerber*innen müssen sich der Anhörung 
vor  einer  Kommission unterziehen,  welche der  Objektivie-
rung der Qualifikation der Kandidat*innen dient. Gemäß § 26, 
§26a LLDG und § 15 LLVG erfolgen Bestellungen von Schul-
leitungen zunächst für einen Zeitraum von vier Jahren.

2. Eine Stelle als Schulleitung an der Landwirtschaftlichen 
Fachschule St. Andrä

Dienstverhältnis:  1.  September  2024  bis  31.  August 
2028

Zwingende Voraussetzungen: Langjährige Praxis als Lehr-
person  im  landwirtschaftlichen  Schulwesen;  Unterrichtser-
fahrung  an  einer  Landwirtschaftlichen  Fachschule;  Positive 
Einstellung zur Land- und Hauswirtschaft; Strategische Aus-
richtung des schulischen Bildungsangebotes; Kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Unterrichts; Kompetenzen und Praxis 
im Projekt- und Qualitätsmanagement (QMS); Erfahrungen 
in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen.

Managementerfordernisse: 
Persönliche Kompetenz: Verantwortungsbereitschaft, Ver-

halten als Vorbild in dienstlich verlangten Verhaltensweisen, 
Ausdrucksfähigkeit  und  Auftreten,  Kreativität,  Entschei-
dungsfähigkeit,  Engagement,  Belastbarkeit,  Selbstreflexion 
und Selbstentwicklung.

2

Jahrgang 66 .  DO 18. August 2016 . NR. 32Jahrgang 66 . DO 18. August 2916 . NR. 322 Jahrgang 66 . DO 22. Dezember 2016 . NR. 50Jahrgang 74 . DO 25. Jänner 2024 . NR. 4 



Soziale Kompetenz: 
Kooperations-  und Teamfähigkeit,  Kommunikationsfähig-

keit,  Fähigkeit  zur  Motivation  und  Führung  von 
Mitarbeiter*innen, Konfliktfähigkeit.

Methodenkompetenz: strategisches Denken, Planen und 
Organisieren, wirtschaftliches Denken und Handeln.

Wünschenswerte  Voraussetzungen:  digitale  Kompeten-
zen; Bereitschaft zur Repräsentation der Fachschule in der 
Öffentlichkeit auch außerhalb der regulären Unterrichtszeiten.

Hinweis: Die Bewerber*innen müssen sich der Anhörung 
vor  einer  Kommission unterziehen,  welche der  Objektivie-
rung der Qualifikation der Kandidat*innen dient. Gemäß § 26, 
§26a LLDG und § 15 LLVG erfolgen Bestellungen von Schul-
leitungen zunächst für einen Zeitraum von vier Jahren.

3. Eine Stelle als prov. Schulleitung an der Landwirtschaft-
lichen Fachschule Stiegerhof

Dienstverhältnis:  1.  September  2024  bis  31.  August 
2025

Zwingende Voraussetzungen: Langjährige Praxis als Lehr-
person  im  landwirtschaftlichen  Schulwesen;  Unterrichtser-
fahrung  an  einer  Landwirtschaftlichen  Fachschule;  Positive 
Einstellung  zur  Land-  und  Pferdewirtschaft;  Strategische 
Ausrichtung des schulischen Bildungsangebotes; Kontinuier-
liche Weiterentwicklung des Unterrichts; Kompetenzen und 
Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement (QMS); Erfah-
rungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtun-
gen.

Managementerfordernisse: 
Persönliche Kompetenz: Verantwortungsbereitschaft, Ver-

halten als Vorbild in dienstlich verlangten Verhaltensweisen, 
Ausdrucksfähigkeit  und  Auftreten,  Kreativität,  Entschei-
dungsfähigkeit,  Engagement,  Belastbarkeit,  Selbstreflexion 
und Selbstentwicklung.

Soziale  Kompetenz:  Kooperations-  und  Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit zur Motivation und Füh-
rung von Mitarbeiter*innen, Konfliktfähigkeit.

Methodenkompetenz: strategisches Denken, Planen und 
Organisieren, wirtschaftliches Denken und Handeln.

Wünschenswerte  Voraussetzungen:  digitale  Kompeten-
zen; Bereitschaft zur Repräsentation der Fachschule in der 
Öffentlichkeit auch außerhalb der regulären Unterrichtszeiten.

Hinweis: Die Bewerber*innen müssen sich der Anhörung 
vor  einer  Kommission unterziehen,  welche der  Objektivie-
rung der Qualifikation der Kandidat*innen dient. Gemäß § 26, 
§26a LLDG und § 15 LLVG erfolgen die Bestellung von einer 
prov.  Schulleitung zunächst für  einen Zeitraum von einem 
Jahr.

Bewerbungen und Fristen
Bewerbungen  haben  schriftlich  mit  einem  formlosen 

Schreiben zu erfolgen und sind bis spätestens 22. Februar 
2024 an das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 
6 – Bildung und Sport, per E-Mail an: abt6.post@ktn.gv.at, zu 
übermitteln. Für Fragen steht Ihnen Frau Andrea Etschmaier, 
Tel. 05 0536 16010, gerne zur Verfügung.

Klagenfurt am Wörthersee, im Jänner 2024

Für die Kärntner Landesregierung:
Mag. Gerhild H u b m a n n

Amt der Kärntner Landesregierung

In  der  Kärntner  Landesverwaltung  wird  nachstehende 
Planstelle zur Besetzung ausgeschrieben:

Abteilung 9 – Straßen und Brücken 
Eine Planstelle im „Gehobenen Technischen Dienst“ bei 

der Unterabteilung Brückenbau – Brückenmeisterei Villach

Bewerber:innen  um diese  Planstelle  haben  nachzuwei-
sen: abgeschlossene Reifeprüfung an einer Höheren Techni-
schen Lehranstalt  für  Bautechnik;  EDV-Kenntnisse  –  Win-
dows, Excel, Word, Autocad; Führerschein der Klasse B.

Erwünscht:  mehrjährige  fachliche  Praxis  als  Bau-  bzw. 
Projektleiter; mehrjährige Erfahrung bei der Projektierung von 
Brückenvorhaben; EDV-Kenntnisse  Auer;  Praxis  in  der  Er-
stellung und Durchführung und Abrechnung von Projekten; 
Kenntnisse der Gesetze und Normen; Kenntnis der öffentli-
chen Verwaltung; betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse.

Entlohnung: Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz, 
Entlohnungsschema V, Modellfunktion „Technische Sachbe-
arbeitung“, Mindestbruttoentgelt von € 4.107,78 in der Ent-
lohnungsklasse 12, Entlohnungsstufe 1, eine höhere Entloh-
nungsstufe kann sich durch Anrechnung von Vordienstzeiten 
ergeben.

Dienstverhältnis: dauernd (vorerst befristet auf die Dauer 
eines Jahres, allenfalls ein weiteres Jahr, bei positiver Leis-
tungsbeurteilung Unbefristetstellung) 

Dienstort: Villach
Bewerbungen werden nur dann in das Auswahlverfahren 

miteinbezogen,  wenn  diese mit  dem dafür  vorgesehenen 
Bewerbungsformular (online befüll- bzw. downloadbar unter 
www.ktn.gv.at/Service/Stellenausschreibungen) erfolgen, die 
angestrebte Planstelle ausdrücklich (Bezeichnung laut Aus-
schreibung) im Bewerbungsformular angeführt wird, die Auf-
nahme- bzw. Ernennungserfordernisse - entsprechend den 
dienstrechtlichen Bestimmungen des Kärntner Dienstrechts-
gesetzes 1994 - von den Bewerber:innen erfüllt werden, die 
Bewerber:innen die österreichische Staatsbürgerschaft besit-
zen, die Bewerber:innen die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift entsprechend der angestrebten Verwendung beherr-
schen,  männliche Bewerber  den Präsenz-  bzw.  Zivildienst 
abgeleistet  haben  oder  eine  Untauglichkeitsbescheinigung 
nachweisen können und diese bis  spätestens 16.  Februar 
2024 einlangen.

Gemäß § 12 Abs. 2 des Kärntner Landes-Gleichbehand-
lungsgesetzes 2022 (K-LGlBG 2022), hat die Ausschreibung 
den Hinweis zu enthalten, dass Bewerbungen von Frauen 
besonders  erwünscht  sind,  weil  der  Anteil  der  Frauen  im 
Wirkungsbereich der Dienstbehörde für die ausgeschriebene 
Verwendung oder Funktion unter 50 Prozent liegt.

Bewerber:innen, welche die in der Ausschreibung als ver-
pflichtend angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist nicht erfüllen oder die erforderlichen Unter-
lagen nicht beibringen, sind in das Objektivierungsverfahren 
nicht einzubeziehen. 

Für alle Bewerber:innen, die die in der Kärntner Landes-
zeitung  geforderten  Ausschreibungskriterien  erfüllen,  setzt 
sich das Objektivierungsverfahren aus folgenden Verfahrens-
schritten zusammen:  1.)  Analyse und Beurteilung der Be-
werbungsunterlagen. Auf Grund des Ergebnisses der Vorse-
lektion  werden die zehn bestgereihten Bewerber:innen zu 
einem 2.) Interview eingeladen. Die mathematische Zusam-
menführung der Ergebnisse (50 % Vorselektion, 50 % Inter-
view) ergibt die Endreihung.

Es wird ausdrücklich darauf  aufmerksam gemacht,  dass 
ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder Aufwendungen im Hin-
blick auf die Teilnahme an Auswahlverfahren nicht möglich 
ist.

Klagenfurt am Wörthersee, am 17. Jänner 2024

Für die Kärntner Landesregierung:
MMag. Günther W u r z e r, MBA
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Amt der Kärntner Landesregierung

In  der  Kärntner  Landesverwaltung  wird  nachstehende 
Planstelle zur Besetzung ausgeschrieben:

Abteilung 9 – Straßen und Brücken 
Eine Planstelle im „Gehobenen Technischen Dienst“ bei 

der Unterabteilung Brückenbau – Brückenmeisterei  Spittal/
Drau

Bewerber:innen  um diese  Planstelle  haben  nachzuwei-
sen: abgeschlossene Reifeprüfung an einer Höheren Techni-
schen  Lehranstalt  für  Bautechnik;  EDV-Kenntnisse  (Win-
dows, Excel, Word, Autocad); Führerschein der Klasse B.

Erwünscht:  mehrjährige  fachliche  Praxis  als  Bau-  bzw. 
Projektleiter; mehrjährige Erfahrung bei der Projektierung von 
Brückenvorhaben;  EDV-Kenntnisse  (Ausschreibungspro-
gramm); Praxis in der Erstellung und Durchführung und Ab-
rechnung von Projekten; Kenntnisse der Gesetze und Nor-
men;  Kenntnis  der  öffentlichen  Verwaltung;  betriebswirt-
schaftliche Grundkenntnisse.

Entlohnung: Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz, 
Entlohnungsschema V, Modellfunktion „Technische Sachbe-
arbeitung“, Mindestbruttoentgelt von € 4.107,78 in der Ent-
lohnungsklasse 12, Entlohnungsstufe 1, eine höhere Entloh-
nungsstufe kann sich durch Anrechnung von Vordienstzeiten 
ergeben.

Dienstverhältnis: dauernd (vorerst befristet auf die Dauer 
eines Jahres, allenfalls ein weiteres Jahr, bei positiver Leis-
tungsbeurteilung Unbefristetstellung) 

Dienstort: Spittal/Drau
Bewerbungen werden nur dann in das Auswahlverfahren 

miteinbezogen,  wenn  diese mit  dem dafür  vorgesehenen 
Bewerbungsformular (online befüll- bzw. downloadbar unter 
www.ktn.gv.at/Service/Stellenausschreibungen) erfolgen, die 
angestrebte Planstelle ausdrücklich (Bezeichnung laut Aus-
schreibung) im Bewerbungsformular angeführt wird, die Auf-
nahme- bzw. Ernennungserfordernisse - entsprechend den 
dienstrechtlichen Bestimmungen des Kärntner Dienstrechts-
gesetzes 1994 - von den Bewerber:innen erfüllt werden, die 
Bewerber:innen die österreichische Staatsbürgerschaft besit-
zen, die Bewerber:innen die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift entsprechend der angestrebten Verwendung beherr-
schen,  männliche Bewerber  den Präsenz-  bzw.  Zivildienst 
abgeleistet  haben  oder  eine  Untauglichkeitsbescheinigung 
nachweisen können und diese bis  spätestens 16.  Februar 
2024 einlangen.

Gemäß § 12 Abs. 2 des Kärntner Landes-Gleichbehand-
lungsgesetzes 2022 (K-LGlBG 2022), hat die Ausschreibung 
den Hinweis zu enthalten, dass Bewerbungen von Frauen 
besonders  erwünscht  sind,  weil  der  Anteil  der  Frauen  im 
Wirkungsbereich der Dienstbehörde für die ausgeschriebene 
Verwendung oder Funktion unter 50 Prozent liegt.

Bewerber:innen, welche die in der Ausschreibung als ver-
pflichtend angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist nicht erfüllen oder die erforderlichen Unter-
lagen nicht beibringen, sind in das Objektivierungsverfahren 
nicht einzubeziehen. 

Für alle Bewerber:innen, die die in der Kärntner Landes-
zeitung  geforderten  Ausschreibungskriterien  erfüllen,  setzt 
sich das Objektivierungsverfahren aus folgenden Verfahrens-
schritten zusammen:  1.)  Analyse und Beurteilung der Be-
werbungsunterlagen. Auf Grund des Ergebnisses der Vorse-
lektion  werden die zehn bestgereihten Bewerber:innen zu 
einem 2.) Interview eingeladen. Die mathematische Zusam-
menführung der Ergebnisse (50 % Vorselektion, 50 % Inter-
view) ergibt die Endreihung.

Es wird ausdrücklich darauf  aufmerksam gemacht,  dass 
ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder Aufwendungen im Hin-
blick auf die Teilnahme an Auswahlverfahren nicht möglich 
ist.

Klagenfurt am Wörthersee, am 18. Jänner 2024

Für die Kärntner Landesregierung:
MMag. Günther W u r z e r, MBA

Amt der Kärntner Landesregierung

In der Kärntner Landesverwaltung werden nachstehende 
Planstellen zur Besetzung ausgeschrieben:

Abteilung  10  –  Land-  und  Forstwirtschaft,  Ländlicher 
Raum 

Vier Planstellen als Regionalkoordinator:innen in der Un-
terabteilung Orts- und Regionalentwicklung

Bewerber:innen um diese Planstellen haben nachzuwei-
sen: abgeschlossenes Studium (Diplom-, Magister-/Master- 
oder  Doktoratsstudium)  wie  insbesondere  der  Sozial-  und 
Wirtschaftswissenschaften  (BWL,  VWL,  etc.),  Geographie, 
Raumplanung, div. Studiengänge der Bodenkultur oder ein 
ähnliches Studium; Kenntnisse im Projektmanagement; gute 
EDV-Kenntnisse  (MS  Office,  Datenbanken);  Führerschein 
Klasse B.

Erwünscht: Berufserfahrung im Bereich der Regionalent-
wicklung; Grundkenntnisse der Förderlandschaft der EU und 
der EU-Agrar- und Strukturpolitik; Kenntnisse im Controlling 
und Förderwesen.

Um die mit dieser Stelle verbundenen Aufgaben erfüllen 
zu  können,  sollten  die  Bewerber:innen  eine  eigenverant-
wortliche  Arbeitsweise,  Teamfähigkeit,  Genauigkeit,  hohes 
Verantwortungsbewusstsein, hohe Belastbarkeit, Koordinati-
ons-  und  Kommunikationskompetenz,  organisatorische  Fä-
higkeiten,  Flexibilität,  Lösungsorientierung,  Fähigkeiten  im 
Konfliktmanagement, Verlässlichkeit sowie ein sicheres Auf-
treten aufweisen.

Tätigkeitsbeschreibung:  Das  Aufgabengebiet  umfasst  in 
erster  Linie  Koordinationstätigkeiten  zwischen  dem  Land 
Kärnten und den Kärntner Regionen im Sinne des Kärntner 
Regionalentwicklungsgesetzes K-REG 2023.

Im Fokus  dabei  stehen die  Gestaltung und Moderation 
von Planungs- und Entwicklungsprozessen, die Erarbeitung 
von regionalen Arbeitsprogrammen, die Beratung von Pro-
jektträger:innen sowie die  Bearbeitung,  Administration und 
Abrechnung von Projekten im Rahmen der Orts- und Regio-
nalentwicklung.  Neben  Beratungstätigkeiten  umfasst  das 
Aufgabengebiet insbesondere die fachliche Abstimmung von 
Projektinitiativen  mit  zuständigen  Fachstellen  auf  Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene sowie die fachliche Begleitung von 
Umsetzungsmaßnahmen  in  Abstimmung  mit  dem 
LEADER-/Regionalmanagement  und  weiteren  regionalen 
Organisationsstrukturen.

Entlohnung: Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz, 
Entlohnungsschema V, Modellfunktion „Verwaltung / Admi-
nistration  Spezialist:innen“,  Mindestbruttoentgelt  von 
€ 4.324,62 in der Entlohnungsklasse 13, Entlohnungsstufe 
1,  eine höhere Entlohnungsstufe kann sich durch Anrech-
nung von Vordienstzeiten ergeben.

Dienstverhältnis: dauernd (vorerst befristet auf die Dauer 
eines Jahres, allenfalls ein weiteres Jahr, bei positiver Leis-
tungsbeurteilung Unbefristetstellung) 

Dienstort: Klagenfurt am Wörthersee
Bewerbungen werden nur dann in das Auswahlverfahren 

miteinbezogen, wenn diese mit dem dafür vorgesehenen 

4

Jahrgang 66 .  DO 18. August 2016 . NR. 32Jahrgang 66 . DO 18. August 2916 . NR. 322 Jahrgang 66 . DO 22. Dezember 2016 . NR. 50Jahrgang 74 . DO 25. Jänner 2024 . NR. 4 



Bewerbungsformular (online befüll- bzw. downloadbar unter 
www.ktn.gv.at/Service/Stellenausschreibungen) erfolgen, die 
angestrebte Planstelle ausdrücklich (Bezeichnung laut Aus-
schreibung) im Bewerbungsformular angeführt wird, die Auf-
nahme- bzw. Ernennungserfordernisse - entsprechend den 
dienstrechtlichen Bestimmungen des Kärntner Dienstrechts-
gesetzes 1994 - von den Bewerber:innen erfüllt werden, die 
Bewerber:innen die österreichische Staatsbürgerschaft besit-
zen, die Bewerber:innen die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift entsprechend der angestrebten Verwendung beherr-
schen,  männliche Bewerber  den Präsenz-  bzw.  Zivildienst 
abgeleistet  haben  oder  eine  Untauglichkeitsbescheinigung 
nachweisen können und diese bis  spätestens 22.  Februar 
2024 einlangen.

Gemäß § 12 Abs. 2 des Kärntner Landes-Gleichbehand-
lungsgesetzes 2022 (K-LGlBG 2022), hat die Ausschreibung 
den Hinweis zu enthalten, dass Bewerbungen von Frauen 
besonders  erwünscht  sind,  weil  der  Anteil  der  Frauen  im 
Wirkungsbereich der Dienstbehörde für die ausgeschriebene 
Verwendung oder Funktion unter 50 Prozent liegt.

Bewerber:innen, welche die in der Ausschreibung als ver-
pflichtend angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der 
Bewerbungsfrist nicht erfüllen oder die erforderlichen Unter-
lagen nicht beibringen, sind in das Objektivierungsverfahren 
nicht einzubeziehen. 

Für alle Bewerber:innen, die die in der Kärntner Landes-
zeitung  geforderten  Ausschreibungskriterien  erfüllen,  setzt 
sich das Objektivierungsverfahren aus folgenden Verfahrens-
schritten zusammen:  1.)  Analyse und Beurteilung der Be-
werbungsunterlagen. Auf Grund des Ergebnisses der Vorse-
lektion werden die 14 bestgereihten Bewerber:innen zu ei-
nem 2.)  Interview eingeladen.  Die mathematische Zusam-
menführung der Ergebnisse (50 % Vorselektion, 50 % Inter-
view) ergibt die Endreihung.

Es wird ausdrücklich darauf  aufmerksam gemacht,  dass 
ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder Aufwendungen im Hin-
blick auf die Teilnahme an Auswahlverfahren nicht möglich 
ist.

Klagenfurt am Wörthersee, am 19. Jänner 2024

Für die Kärntner Landesregierung:
MMag. Günther W u r z e r, MBA

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG
Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Für  die  Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft  - 
KABEG gelangen folgende Stellen zur Besetzung:

Für das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee
Ärztinnen und Ärzte für Ausbildungsstellen im Sonderfach 
Urologie
Küchenhilfskräfte in 50% Teilzeitbeschäftigung
Fachkräfte für Elementarpädagogik
Diätologinnen und Diätologen
Für das LKH Villach
eine Köchin/einen Koch
Küchenhilfskräfte
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online, unter der 

entsprechenden Ausschreibung auf unserer Homepage, bis 
zum jeweiligen Bewerbungsende.

Zusätzliche Informationen, wie das Bewerbungsende und 
weitere Voraussetzungen zur Aufnahme in das Objektivie-
rungsverfahren entnehmen Sie bitte unserer Jobbörse unter 
www.kabeg.at.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur Bewerber/
innen  berücksichtigen können,  welche  die  verpflichtenden 
Voraussetzungen mit Ende der Bewerbungsfrist erfüllen und 
die erforderlichen Unterlagen beibringen. Ein Ersatz allfälliger 

Reisekosten oder Aufwendungen im Hinblick auf die Teilnah-
me am Auswahlverfahren kann leider nicht gewährt werden.

Klagenfurt am Wörthersee, am 23. Jänner 2024

Für die Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG:
i.A. Wolfgang S c h ö f f a u e r

Stadt Villach
Rathausplatz 1, 9500 Villach

Die Stadt Villach sucht für die Stadthalle Villach:
Reinigungskräfte (20 bis 30 Wochenstunden)
Die Bewerbungsfrist endet am 5. Februar 2024
Nähere Hinweise finden Sie auf  der  Website der  Stadt 

Villach - www.villach.at/karriere

Villach, am 22. Jänner 2024

Für den Bürgermeister:
Der Abteilungsleiter:

Mag. Thomas B o d n e r

 ■ LANDESGESETZBLATT FÜR KÄRNTEN
Ausgegeben am 17. Jänner 2024
3. Verordnung: Ausnahme von der Schonzeit für den 

Wolf
4. Verordnung: Kärntner Weinbaurieden-Verordnung
5. Verordnung: Selbstzahlertarife  für  ambulante  Leistun-

gen in Landeskrankenanstalten
6. Verordnung: Erhöhung der Ruhe- und Versorgungsbe-

züge für das Jahr 2024

 ■ VERLAUTBARUNGEN DER BEHÖRDEN
Amt der Kärntner Landesregierung

Gefahrenzonenplan Rottensteinerbach (Tschurebach)

Kundmachung
Der  Gefahrenzonenplan  für  den  Rottensteinerbach 

(Tschurebach) in den Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten im 
Zuständigkeitsbereich der Bundeswasserbauverwaltung wird 
in der Zeit vom Montag, den 29. Jänner 2024, bis Montag, 
den 26. Februar 2024, in der betroffenen Gemeinde und im 
Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 12 – Wasser-
wirtschaft,  Unterabteilung  Klagenfurt,  Flatschacher  Straße 
70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, 2. Stock, Zimmer 289, 
während der Amtsstunden öffentlich aufgelegt.

Es steht jedem frei, während dieser Zeit Einsicht in den 
Gefahrenzonenplan zu nehmen und allenfalls eine Stellung-
nahme abzugeben.

Klagenfurt am Wörthersee, am 16. Jänner 2024

Für den Landeshauptmann:
DI Dr. K o b o l t s c h n i g
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Bezirkshauptmannschaften

Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau

Verordnung
der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau über den 

Bereitschaftsdienst  und  die  Betriebszeiten  der  öffentlichen 
Apotheken in Spittal an der Drau, Greifenburg, Obervellach, 
Radenthein,  Bad Kleinkirchheim,  Möllbrücke und der  Filial-
apotheke in Döbriach.

Gemäß §§ 8 und 24 Abs. 4 Apothekengesetz, RGBl. Nr. 
5/1907, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 191/2023, wird für 
die öffentlichen Apotheken und die bestehende Filialapothe-
ke „Hubertus-Apotheke“ in 9800 Spittal an der Drau, Tiroler 
Straße 14, „Porcia-Apotheke” in 9800 Spittal an der Drau, 
Hauptplatz  3,  „Malchus-Apotheke“ in 9800 Spittal  an  der 
Drau, Villacher Straße 15, „Tauern-Apotheke“ in 9800 Spittal 
an der Drau, Villacher Straße 136, „Laurentius-Apotheke“ in 
9761 Greifenburg,  Bahnhofstraße 63,  „Adler-Apotheke“ in 
9821 Obervellach, Hauptplatz 53, „Paracelsus-Apotheke“ in 
9545  Radenthein,  Paracelsusstraße  2,  „Filialapotheke 
Döbriach“ in 9873 Döbriach, Seestraße 3, „Kur-Apotheke“ in 
9546 Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 70,  „Teurnia-Apothe-
ke“ in 9813 Möllbrücke, Mölltalstraße 37, verordnet:

§ 1
Betriebszeiten

(1) Die genannten öffentlichen Apotheken und die Filial-
apotheke Döbriach in 9873 Döbriach haben an Werktagen 
für den Kundenverkehr wie folgt offen zu halten:

1. Stadtgemeinde Spittal an der Drau:
Die  „Hubertus-Apotheke",  die  „Porcia-Apotheke",  die 

„Malchus-Apotheke" und die „Tauern Apotheke" haben an 
Werktagen für den Kundenverkehr wie folgt offen zu halten:

Montag – Freitag:  8.00 Uhr – 12.30 Uhr,  14.30 Uhr – 
18.00 Uhr

Samstag: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr (jeweils jene Apotheke, 
die den Bereitschaftsdienst gemäß § 2 Abs. 1 dieser Verord-
nung versieht)

2. Marktgemeinde Greifenburg:
Die  ,,Laurentius-Apotheke"  hat  an  Werktagen  für  den 

Kundenverkehr wie folgt offen zu halten:
Montag – Freitag:  8.00 Uhr – 12.30 Uhr,  15.00 Uhr – 

18.00 Uhr
Samstag: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
3. Marktgemeinde Obervellach:
Die ,,Adler-Apotheke" hat an Werktagen für den Kunden-

verkehr wie folgt offen zu halten:
Montag – Freitag:  8.30 Uhr – 13.00 Uhr,  15.00 Uhr – 

18.00 Uhr
Samstag: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr
4. Stadtgemeinde Radenthein:
Die  „Paracelsus-Apotheke"  hat  an  Werktagen  für  den 

Kundenverkehr wie folgt offen zu halten:
Montag – Freitag:  8.00 Uhr – 12.30 Uhr,  14.30 Uhr – 

18.00 Uhr
Samstag: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
5. Kurgemeinde Bad Kleinkirchheim:
Die „Kur-Apotheke" hat an Werktagen für den Kunden-

verkehr wie folgt offen zu halten:
Montag – Freitag:  8.30 Uhr – 12.30 Uhr,  14.30 Uhr – 

18.00 Uhr
Samstag: 8.30 Uhr – 12.30 Uhr
Die „Kur-Apotheke" hat an Samstagen in der Wintersai-

son  (beginnend mit  dem Samstag  unmittelbar  vor  Weih-
nachten bis einschließlich dem letzten Samstag im Februar) 
auch von 15.00 bis 18.00 Uhr für den Kundenverkehr offen 
zu halten.

6. Marktgemeinde Lurnfeld - Möllbrücke:
Die „Teurnia-Apotheke" hat an Werktagen für den Kun-

denverkehr wie folgt offen zu halten:
Montag – Freitag:  8.00 Uhr – 12.30 Uhr,  15.00 Uhr – 

18.30 Uhr
Samstag: 8.00 Uhr – 12.30 Uhr
7.  Die Filialapotheke Döbriach der  öffentlichen „Paracel-

sus-Apotheke“ in 9545 Radenthein hat an Werktagen von 
1. Juli bis 31. August jeden Jahres für den Kundenverkehr 
wie folgt offen zu halten:

Montag – Samstag: 9.00 Uhr – 13.00 Uhr, 16.00 Uhr – 
19.00 Uhr

(2) Am 24. Dezember und am 31. Dezember dürfen alle 
öffentlichen Apotheken,  wenn der jeweilige  Tag auf  einen 
Werktag (Montag bis Freitag) fällt, bereits ab 12.00 Uhr ge-
schlossen halten.

(3) An den vier Samstagen, die vor dem 24. Dezember 
liegen, dürfen alle öffentlichen Apotheken bis 18.00 Uhr, am 
8. Dezember, wenn dieser auf einen Montag bis Samstag 
fällt, von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet halten.

§ 2
Bereitschaftsdienst

(1) Der Bereitschaftsdienst (Dienstturnus) der öffentlichen 
Apotheken im Bezirk Spittal an der Drau ist außerhalb der 
Betriebszeiten gemäß § 1 Abs. 1 in nachstehender Reihen-
folge zu leisten:

a) Gruppe 1
„Hubertus-Apotheke, 9800 Spittal/Drau“
„Tauern-Apotheke, 9800 Spittal/Drau“
„Malchus-Apotheke, 9800 Spittal/Drau“
„Porcia-Apotheke, 9800 Spittal/Drau“
Der  Bereitschaftsdienst  (Dienstturnus)  der  öffentlichen 

Apotheken in der Stadtgemeinde Spittal an der Drau (Grup-
pe  1)  ist  im  wöchentlichen  Wechsel  („Vierer-Turnus“)  zu 
leisten und beginnt jeweils am Freitag um 18.00 Uhr und 
endet am darauffolgenden Freitag um 18.00 Uhr.

Am  Beginn  eines  jeden  Kalenderjahres  wird  in  jeder 
Gruppe jene Apotheke in der Reihenfolge übersprungen, die 
nach dem ersten Freitagswechsel Bereitschaftsdienst zu ver-
sehen hätte.

b) Gruppe 2
„Laurentius-Apotheke, 9761 Greifenburg“
„Adler-Apotheke, 9821 Obervellach“
„Teurnia-Apotheke, 9813 Möllbrücke“
Der Bereitschaftsdienst (Dienstturnus) der genannten öf-

fentlichen  Apotheken  des  Bezirkes  Spittal  an  der  Drau 
(Gruppe 2) ist im wöchentlichen Wechsel („Dreier-Turnus“) 
zu leisten und beginnt jeweils am Freitag um 18.00 Uhr und 
endet am darauffolgenden Freitag um 18.00 Uhr.

c) Gruppe 3
„Paracelsus-Apotheke, 9545 Radenthein“
„Kur-Apotheke, 9546 Bad Kleinkirchheim“
Der Bereitschaftsdienst der genannten öffentlichen Apo-

theken des Bezirkes Spittal an der Drau (Gruppe 3) ist im 
wöchentlichem Wechsel  („Zweier-Turnus“)  zu  leisten  und 
beginnt  jeweils  am Samstag um 8.00 Uhr und endet am 
darauffolgenden Samstag um 8.00 Uhr.

Während der Mittagssperre an Werktagen darf die jeweils 
Turnusbereitschaftsdienst versehende Apotheke auch offen-
gehalten werden.

(2)  Unabhängig  vom  Turnusbereitschaftsdienst  gemäß 
Abs. 1 haben an Werktagen von Montag bis Freitag, ausge-
nommen der 24. und 31. Dezember, alle Apotheken in der 
Stadtgemeinde Spittal an der Drau (Gruppe 1) während der 
Mittagssperre von 12.30 bis 14.30 Uhr Bereitschaftsdienst 
zu versehen und dürfen in dieser Zeit auch offenhalten.

(3)  Unabhängig  vom  Turnusbereitschaftsdienst  gemäß 
Abs.  1 lit.  a)  dürfen die Apotheken in der Stadtgemeinde 
Spittal an der Drau zusätzlichen Bereitschaftsdienst an Sams-
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tagen von 8.00 bis 12.00 Uhr versehen und in dieser Zeit 
ebenfalls offenhalten.

(4)  Unabhängig  vom  Turnusbereitschaftsdienst  gemäß 
Abs. 1 lit. b) und c) dürfen die öffentlichen Apotheken in die-
sen Ortschaften während der Ordinationszeiten der Ärzte für 
Allgemeinmedizin  mit  Kassenvertrag  nach  §  342  Abs.  1 
ASVG und Berufssitz in den jeweiligen Ortschaften werktags 
(Montag – Freitag) von 18.00 Uhr bis maximal 20.00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr Bereitschaftsdienst versehen und dürfen in dieser 
Zeit auch offenhalten.

(5)  Der  Turnusbereitschaftsdienst  der  öffentlichen  Apo-
theken gemäß Abs. 1 darf in Form der Ruferreichbarkeit ge-
mäß § 8 Abs. 5a Apothekengesetz verrichtet werden. Der/
Die Apothekenleiter:in oder ein:e allgemein berufsberechtig-
te:r Apotheker:in muss zur Abgabe von Arzneimitteln in drin-
genden Fällen rasch erreichbar sein. Darüber hinaus ist die 
sofortige telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen.

§3
Allgemeine Bestimmungen und Strafbestimmungen zu den 

Betriebszeiten und zum Bereitschaftsdienst
(1)  Auf  die  Betriebs-  und Bereitschaftsdienstzeiten der 

Apotheken, sowie außerhalb dieser Zeiten auf die nächstge-
legenen dienstbereiten Apotheken, ist gut sichtbar und bei 
Dunkelheit beleuchtet beim Eingang der Apotheke oder in 
dessen unmittelbarer Nähe hinzuweisen.

(2) Die öffentlichen Apotheken haben die nach den Be-
stimmungen dieser Verordnung festgelegten Betriebszeiten 
und Bereitschaftsdienstzeiten einzuhalten.

(3) Abweichungen von den Betriebs- und Bereitschafts-
dienstzeiten der Apotheken sind während der Dauer eines 
gesteigerten Bedarfes an Arzneimitteln (Epidemien, Elemen-
tarereignisse u. dgl.) möglich und es werden die erforderli-
chen  Ausnahmeverfügungen  von  der  Bezirkshauptmann-
schaft Spittal an der Drau durch Verordnung oder Bescheid 
getroffen.

(4) Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwal-
tungsübertretung gemäß § 41 Apothekengesetz bestraft.

§ 4
In- und Außerkrafttreten

(1)  Diese  Verordnung tritt  mit  Freitag,  dem 2.  Februar 
2024, in Kraft.

Der Bereitschaftsdienst der Gruppe 1 gemäß § 2 Abs. 1 
lit. a) beginnt daher am Freitag, 2. Februar 2024 um 18.00 
Uhr  mit  der  „Hubertus-Apotheke“,  wird  in  der  Woche ab 
Freitag, 9. Februar 2024 mit der “Tauern-Apotheke“, in der 
Woche ab Freitag, 16. Februar 2024 mit der „Malchus-Apo-
theke“ und in der Woche ab Freitag, 23. Februar 2024 mit 
der „Porcia-Apotheke“ fortgesetzt, usw.

Der Bereitschaftsdienst der Gruppe 2 gemäß § 2 Abs. 1 
lit. b) beginnt am Freitag, 2. Februar 2024 um 18.00 Uhr mit 
der „Teurnia-Apotheke“, wird in der Woche ab Freitag, 9. Fe-
bruar 2024 mit der „Laurentius-Apotheke“ und in der Wo-
che ab Freitag, 16. Februar 2024 mit der „Adler-Apotheke“ 
fortgesetzt, usw.

Der Bereitschaftsdienst der Gruppe 3 gemäß § 2 Abs. 1 
lit. c) beginnt am Samstag, 3. Februar 2024 um 8.00 Uhr mit 
der  „Kur-Apotheke“  und  wird  fortgesetzt  am  Samstag, 
10. Februar 2024 mit der „Paracelsus-Apotheke“, usw.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Ver-
ordnung  der  Bezirkshauptmannschaft  Spittal  an  der  Drau 
vom  26.  Februar  2021,  Zahl:  SP3-ALL-490/2011 
(092/2021),  über  die  Festsetzung der  Betriebszeiten und 
Bereitschaftsdienste  der  öffentlichen  Apotheken  im  Bezirk 
Spittal außer Kraft.

Spittal an der Drau, am 16. Jänner 2024

Der Bezirkshauptmann:
Mag. Dr. Klaus B r a n d n e r

 ■ ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN

Neue Heimat
Gemeinnützige Wohnungs- und

Siedlungsgesellschaft Kärnten GesmbH
Ferdinand-Seeland-Straße 27, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Veröffentlichung von Bauleistungen im Offenen Verfahren 
lt. ÖNORM A 2050 und den Wohnbau-Förderungsrichtlinien 
des Landes Kärnten.

Die Neue Heimat - Gemeinnützige Wohnungs- und Sied-
lungsgesellschaft  Kärnten  Ges.m.b.H.  beabsichtigt  folgende 
Gebäude zu errichten.

Reconstructing 9360 Friesach, Hubert-Hauser-Str.,  Neu-
bau von 2 Wohnhäusern mit 24 Wohneinheiten und PKW-
Abstellplätzen

Parz. Nr.: .485-7, 218/1-2  KG: 74302 Friesach
Erfüllungsort: 9360 Friesach, Hubert-Hauser-Straße
Erfüllungszeitraum: Mai 2024 - April 2028
Die Arbeiten und Leistungen werden gemäß Landesge-

setzblatt für Kärnten - herausgegeben am 18. August 2000 - 
im offenen Verfahren ausgeschrieben.

Baumeisterarbeiten;  Heizungs/Sanitärinstallationen;  Elek-
troinstallationen inkl. Antennenanlage; Abbruch; Aufzugsan-
lage;  Dachabdichtungsarbeiten;  Estrich;  Fliesenleger;  Holz-
baumeister; Holzfußböden; Holztüren; Kunststofffenster; Ma-
lerarbeiten;  Innenputz;  Schlosser;  Sonnenschutz;  Spezial-
gründung duktile Phäle; Trockenbau; WDVS

Firmen, die an der Anbotslegung interessiert sind, können 
die  Angebotsunterlagen  ab  sofort  unter  https://lwbk. 
vemap.com/home/bekannt/uebersicht.html abrufen.

Die Anbote sind bis 27. Februar 2024, 9.00 Uhr, auf dem 
Beschaffungsportal der LWBK unter https://lwbk.vemap.com/ 
elektronisch  abzugeben.  Die  Angebotseröffnung findet  um 
10.00 Uhr statt.

Die Vorlage von Teilanboten ist unzulässig.
Bezüglich  der  Anbote  weisen  wir  auf  die  ÖNORM  A 

2050 und das Kärntner Wohnbauförderungsgesetz mit den 
gültigen Bestimmungen hin.

Kontakt für Rückfragen: Jaqueline Obergriessnig, Telefon: 
+43 46321626305, E-Mail: jaqueline.obergriessnig@lwbk.at

Klagenfurt am Wörthersee, am 22. Jänner 2024

Die Geschäftsführung:
Mag. Harald R e p a r           Wolfgang R u s c h i t z k a

7

Jahrgang 66 .  DO 18. August 2016 . NR. 32Jahrgang 66 . DO 18. August 2916 . NR. 322 Jahrgang 66 . DO 22. Dezember 2016 . NR. 50Jahrgang 74 . DO 25. Jänner 2024 . NR. 4 



Impressum:
Medieninhaber (Verleger), Herausgeber und Redaktion: Land Kärnten, Amt der Kärntner
Landesregierung, Abteilung 1 - Landesamtsdirektion, UA Marketing und Medienservice
- Kärntner Landeszeitung, Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee. Redaktion:
Richard Melischnig, Telefon: +43(0)50 536-10210, E-Mail: landeszeitung@ktn.gv.at.
Abrufbar unter www.ktn.gv.at/landeszeitung
Austrian Anadi Bank AG, IBAN AT065200000001150014, BIC(Swift) HAABAT2KXXX.

8

Jahrgang 74 . DO 25. Jänner 2024 . NR. 4


	■ STELLENAUSSCHREIBUNGEN
	Amt der Kärntner Landesregierung
	Amt der Kärntner Landesregierung
	Amt der Kärntner Landesregierung
	Amt der Kärntner Landesregierung
	Amt der Kärntner Landesregierung
	Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG
	Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
	Stadt Villach
	Rathausplatz 1, 9500 Villach

	■ LANDESGESETZBLATT FÜR KÄRNTEN
	■ VERLAUTBARUNGEN DER BEHÖRDEN
	Amt der Kärntner Landesregierung
	Gefahrenzonenplan Rottensteinerbach (Tschurebach)

	Bezirkshauptmannschaften
	Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau


	■ ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN
	Neue Heimat
	Gemeinnützige Wohnungs- und
	Siedlungsgesellschaft Kärnten GesmbH
	Ferdinand-Seeland-Straße 27, 9020 Klagenfurt am Wörthersee


		2024-01-24T14:23:47+0100
	Weitere Informationen unter https://www.ktn.gv.at/amtssignatur/




